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RS OGH 1978/6/28 1Ob648/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1978

Norm

ZPO §560 B

ZPO §563

Rechtssatz

Verspätet ist eine Kündigung, die nach Beginn einer zufolge Gesetz oder Vereinbarung einzuhaltenden Kündigungsfrist

an den Gekündigten zugestellt wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 648/78
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